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zu 13/J 

Beiblatt zurPar1ame~t!k~rresponden~ 28.Dezembee 1953 

A n Ara ? e b e a n t VL-~. ~n i 
. 

In Beantwortuna der Anfrage der Abe. P 0 1 c a ~ und Genossen, 

betreffend die Tätigkeit d.es Vereines "Kulturve:t'einigung der Polizeibedien­

steten", teilt Bundesminister für Inneres Hel m e r naohstehendes mit~ 

Naoh de~ Befreiung Österreiohs wurde im Frühjahr 1945 bei der 

Bundespolizeidirektion \1ian ein Kulturreferat gebildet, das der allgemeinen 

und faohliohen Weiterbildung der POlizeiangehörigen dienen sollte. Als dieses 

Referat im AUllUst 1946 über Besohluss der Besatzungsmächte vom Bundes­

ministerium für Inneres aufgelöst werden musste, wurde auf Grund des Vereins­

gesetzes mit ähnlichen Zielen der Verein "ICulturvereinigung der Polizei­

bediensteten lt mit dem Sitz in Wien gegründet, dessen Bildung vom ~agistrat 

der Stadt Wien mit Besoheid vom 16.0ktober 1946 nioht untersagt worden ist. 

Anläss1ich der am 14~Februar 1947 stattgefundenen konstituierenden 

Generalversammlung wurde der damalige Polizeipräsident Dr.Klauser zum Ehren­

)!"äsidenten, Hofrat Dr.Leopold Buchsbaum zum PräSidenten, Oberpolizeirat 

Franz Kocmann zum Vizepräsidenten und Polizeiobe:t'kommissär Dr.Moriz Margulies 

zum Generalsekretär des Vereines gewählt. Die genannten Funktionäre gehörten 

den drei in der Provisorischen Bundesregierung vertretenen politisohen Partei ... 

an an. Durch ihre Wahl sollte offenkundig dio Überparteilichkeit des Vereines 

bekundet werden. 
Im Laufe der Jahre haben sich jedoch innerhalb des Vereinsvorstandas , 

politisohe Differenzen ergeben, die im Jänner 1952 zum geschlossenen Austritt 

fast aller nichtkommunistischen Vorstandsmitglieder führten. Anlässlich der 
\ 

im Laufe des Jahres 1952 vorgenommenen Neuwahlen wurden der ehemalige Politet ... 

angestellte Otto Stie~~l zum Präsidenten, folizeirat Dr.Mori~ Margulies 

zum Vizepräsidenten und die Polizeiangestellte Ma~garete Reinelt zur Genera1-

sokretärin des Vereines bestelltft Alle Genrulnten stehen der Kommunistischen 
/ , 

Partei österreichs nahe. 

Der genannte Verein benützt zwei Räume in dem bundeseigenen Gebäude 

Wi'en II., AspGrnbI'ÜckGngasse 2, als Vereinsloka1i täten und zahlt hiefür 

der Bundesgebä:udeverwaJ. tuns; einen monatlichen MiGtzins von 26 S. Dieses Gebän..1' 

de, das früher von der J3undespo1izeidirektion Wien, Wirtschaftspolizei, 

benützt worden ist, wurde im September 1953 von dieser geräumt. Der Verein 
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"KulturvereiniBUng der Polizeibediensteten" h.:'t das Gebäude jedoch bisher 

nicht verlassen, obgleioh es dringend von der Finanzlandesdirektion Wien 

benötiet wird. Der Erfolg einer Kündigung duroh die Bundesgebäudeverwaltung I 

ersoheint zweifelhaft, vieil das Gebäude im sowjetischen Sektor von Wien 

a,1egt und der Verein offenkundig die Unterstützung der Besatzungsmacht ge­
niesst. 

Die Kanzleiarbeiten des Vereines wGrden - soweit festgestellt 

werden konnte - von Polizeibeamten ausserhalb ihrer Amtszeit geleistet. 

Nach ausse~ hin ist der Verein duroh die Veranstaltung von Weih­

nachtsfeiern, sonstiger Feste und von Ferienaktionen in Ersoheinung ge­

treten. Er betreibt ein Erholungsheim in Gaaden, WO im Sommer Kinder' von 

Polizeiangehörigen untereebracht werden. Die hiezu verwendete Liegenschaft 

wurde dem Verein seitens der russischen Kommandantur in Mödling kostenlos 

zur Benützung ,zugewiesen. Aus diesem Grunde ist auch eine Klage des Eigen­

tümers auf Rückgabe des Objektes abgewiesen worden und eine wegen rückstän­

diger Grundsteuern gegen den Verein geführte Pfändung erfolglos geblieben. 

Die Verainsausgaben werden angeblioh aus den Erträgnissen'von 

Veranstaltungen bestritten. 

Seit Anfang März 1953 gibt die "Kulturvereinigung der Polizeibe­

diensteten" aine Ze:i'tsohrift "Kultur und Polizei 11 heraus, deren Erscheinen 

erst nachträglich der Bundespolizeidirektion ~ien angezeigt wUrde. Die ver­

spätete Anzeigeerstattuuß vrurde der Staatsanwaltsohaft Wien zur Kenntnis, 

gebracht, 'die jedoch keinem Anlass zur Einleitung eines Stra.fverfahre~s 
" gefunden hat. Ebenso besteht keine rechtliche Handhabe, den Titel dar 

Zeitschrift "Kultur,und Polizei" wegen Irreführung zu unterl!aeen. überdies 

,Weist der Untcrti t~l 1I0rean der Kul turvereiniauns; der Polizeibediensteten" 

auf den Vereins charakter dieses Drucbverkes hin. 

Da der Verein im Telephonbuch als IIKulturvereinigung der Polizei­
direktion" eingeschaltet warp wurde er von der Bundespolizeidirektion 
Wien im Juli 1953 dazu verhalten, bei der Post- und Telegraphendirektion 
tür Wien, Niederösterreich und Burgenland sohriftlioh die Änderung der 
vorangeführten Bezeiohnung im Telephonbuoh inllKulturvereinigung der 
Polizeibediensteten tl zu beantragen. 

'Nenn sich der mehrfach gena.nnte Verein, in dessen Sta.tuten keiner­
lei politische Tätigkeit voreesehen ist, parteipolitisch betätigen sollte, 
wird [!egenihn mit vereinsrechtlichen Massnahmen vorgegangen werden • 

.... -.J.-~-ol--
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